
Anlage 1: Detailbeschreibung des Bearbeitungsprozesses 
 

Verantwortlich Prozessschritt 

AV  führt Terminlisten und vergibt Termin 

 nimmt Anträge an 1): 

 prüft Antrag: 
- Identität 
- Abstammung von bzw. Elternschaft des in DEU lebenden 

subsidiär Schutzberechtigten 
- Bestand der Ehe vor Flucht der Bezugsperson 
- Kenntnisse der deutschen Sprache 
- Unzumutbarkeit der FZ in Drittstaat 
- Humanitäre Gründe, die in der Person der Antragsteller liegen  
- Soweit bekannt, Aufnahme humanitärer Gründe im 

Inland 

AV Trägt Daten in RK-Visa ein: 
 Antragsdaten, insbesondere Aufenthaltszweck (Kennung  für 

Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten) 

 Zusätzliche Angaben als Freitext im sog. Aufenthaltstext, welcher 
an die zuständige ABH übermittelt wird (z.B. alle Angaben über 
humanitäre Gründe im Ausland und ggf. im Inland, Angaben zu 
Familienangehörigen, die im Familienverband mit einreisen etc.) 

AV Leitet die elektronische Visumanfrage über den Dispatcher des AA 
und Papierdokumente per Kurier an BVA weiter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisiertes 
Visumverfahren 

Automatisierte Registerabgleiche und Beteiligungen (ABH- 
Beteiligung, Fingerabdruckprüfung beim BKA, Konsultation der 
Fachdienste gem. § 73 AufenthG, Beteiligung von 
Sicherheitsbehörden zu AZR-Treffern etc.) 

ABH prüft, ob 

 eine ausländerbehördliche Zustimmung zur Visumerteilung gem. 
§ 31 AufenthV erteilt werden kann, und berücksichtigt hierbei u.a. 
Ausschlusskriterien nach § 27 Abs. 3a n.F. und § 36a Abs. 3 n.F. 

 humanitäre Gründe im Inland sowie Integrationsaspekte 
vorliegen 

und gibt Rückmeldung im Rahmen des automatisierten 
Visumverfahrens an S I 4 (ausländerbehördliche Zustimmung der ABH 
mit Freitext zu humanitären Gründen und Integrationsaspekten oder 
Ablehnung) 

Beteiligte Sicherheitsbehörden, Fachdienste etc. prüfen 
entsprechend dem Inhalt der Beteiligung und geben Rückmeldungen 
an S I 4 

Automatisierte Weiterleitung aller Ergebnisse der Registerabgleiche 
und Rückmeldungen der beteiligten Behörden an AV 

AV Prüft grundsätzliche Voraussetzungen für Visaerteilung 

AV Fragt zu erteilungsreifen Anträgen mittels einer Zwischennachricht 
(sog. Folgebeteiligung, FOBE) wegen Auswahlentscheidung bei S I 4 

 
 

1 
bzw. je nach Herkunftsgebiet die Internationale Organisation für Migration (IOM) 



 

 an 
BVA-S I 4 * Stellt manuell alle Angaben zu humanitären Gründen und 

Integrationsaspekten aus dem Aufenthaltstext der AV und der 
ausländerrechtlichen Zustimmung der ABH zusammen und leitet 
diese per Mail an die Bestimmungsstelle weiter. 

BVA-BSt Wählt anhand eines durch Kriterien gesteuerten Verfahrens aus, 
nimmt Kontingentberechnung vor und leitet Entscheidung an S I 4 
weiter 

BVA-S I 4 * Übermittelt Entscheidung der Bestimmungsstelle manuell per FOBE 
an AV  

AV Erteilt Visa 
AV Übermittelt elektronisch die Visumentscheidung, 

gekennzeichnet als Familiennachzug zu subsidiär 
Schutzberechtigten, zwecks Speicherung in der 
Visadatei an das BVA 

 
 

* Die manuellen Bearbeitungsschritte sollen möglichst bald automatisiert werden. 
 

Legende: 

AV=Auslandsvertretung 

ABH=Ausländerbehörde 

BSt=Bestimmungsstelle  


